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Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (345 der Beila
gen): Protokoll über den Beitritt des Königrei
ches Marokko zum Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen 

Die Vertragsparteien stimmten am 19. Feber 
1987 dem Protokoll betreffend den Beitritt Marok
kos zum Allgemeinen 2011- und Handelsabkom
men zu. 

Marokko unterzeichnete das Protokoll am 
18. Mai 1987. Gemäß Abs. 6 des Protokolls trat das 
Protokoll für Marokko am 17. Juni 1987 in Kraft. 

Die Annahme des Protokolls über den Beitritt 
Marokkos zum GA TI ist im handelspolitischen 
Interesse Österreichs gelegen. Durch die Annahme 
dieses Protokolls entsteht kein Einnahmenausfall, 
da die von Österreich im Rahmen des Allgemeinen 
2011- und Handelsabkommens vereinbarten ermä
ßigten oder aufgehobenen 20llsätZe auf Grund der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
19. Dezember 1970 über zollrechtliche Maßnah
men gegenüber Staaten, Gebieten und Gebietstei
len, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 
2011- und Handelsabkommens nicht angewendet 
werden, BGBI. Nr. 419/1970, auch auf Waren aus 
Marokko angewendet werden; überdies werden 
anläßIich der Einfuhr bestimmter Waren aus 
Marokko Vorzugszölle gemäß den Bestimmungen 

Scheucher 

Berichterstatter 

des Präferenzzollgesetzes, BGBI. Nr. 487/1981, 
erhoben. 

Das vorliegende Abkommen ist ein gesetzän
dernder und gesetzesergänzender Staatsvertrag, 
der der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG bedarf. Es hat nicht politi
schen Charakter und enthält keine verfassungsän
dernden Bestimmungen. 

Der Handeisausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 22. Jänner 
1988 in Verhandlung gezogen und nach den Aus
führungen des Berichterstatters einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des gegenständlichen Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der HandeIsausschuß vertritt die Auffassung, 
daß die Bestimmungen des Abkommens zur unmit
telbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich 
ausreichend determiniert sind, sodaß sich eine 
Beschlußfassung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs.2 B-VG erÜbrigt. 

Der Ha~delsausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem Abschluß des vorliegen
den Staatsvertrages: Protokoll über den Beitritt des 
Königreiches Marokko zum Allgemeinen 2011- und 
Handelsabkommen (345 der Beilagen) die ·Geneh
migung erteilen. 

Wien, 1988 01 22 

Staudinger 

Obmann 
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